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MMclssanii5vcrflGcrung.
(Schluß.)

Geheimer Regierungsrat N oa ck-Darmstabt
ging hiernach in einleitenden Bemerkungen.
über das Krankenkassenwesen innerhalb des
Verbandes deutscher GewKbevereine und Hand¬
werkervereinigungen auf die Darlegungen
Prof . Brucks ein und erstattete etwa folgenden
Bericht:

Bvm Verband deutscher Gewerbevereine
und Handwerkervereinignngen wurde bereits
am 8. September 1903 zu Mainz die Erstreckung
der Jnvaliden -Versicherungspflicht ans alle selb¬
ständigen Gewerbetreibenden beantragt , indem
durch Schaffung weiterer Lohnklassen auch Ren¬
ten von höherem Betrage gewährt werden soll¬
ten. Nachdem am 12. September 19Ü3 der IV.
Deutsche Handwerks- und Gcwcrbekammertag
in München eine ähnliche Entschließung gefaßt
hatte, gelangte derselbe drei Jahre später, im
Jahre 1906, zu Nürnberg zu dem Beschlüsse, die
Gründung von Kranken- und ttnterstützungs-
kasscu für selbständige Handwerksmeister unter
besonderen Voraussetzungen (Bedürfnis - und
Lebensfähigkeit) zu empfehlen.

Der Verband deutscher Gewerbevcreine und
Handwerkervereinigungen hat später, im Jahre
1910, zu Regensburg , nochmals den Beschluß
gefaßt, darauf zu wirken, daß in der Reichsver¬
sicherung die Kranken- und Jnvalidcnversichc-
rungspflicht der selbständigen Gewerbetreiben¬
den mit einem Jahreseinkommen bis zu 3000
Mark gesetzlich ausgesprochen werde oder, falls
dies nicht zu ermöglichen sei, Schritte zu tun,
um die zwangsweise Einbeziehung in die Pen¬
sionsversicherung der Privatbeamten zu ere,-
chen.

Nach dem Berichte, in Heft 2, Jahrgang XI
«es Deutschen Handmerksblattes , ist die An¬
regung vom Jahre 1906 bezüglich der Kranken¬
kassen auf guten Boden gefallen und das glän¬
zendste Beispiel bietet wohl die Krankenkaffe für
selbständige Handwerker und Gewerbetreibende,
Sitz Hamburg. Dem Hamburger Beispiel fol¬
gend, will man nun nach dem Grundsätze der
großen Zahl derartige Kassen durch Zusammen¬
legung lcbcns- und leistungsfähiger machen,
wvchte aber bei Einführung des für notwendig
geachteten Bcrsicherungszwangs es vermeiden,
baß die selbständigen Gewerbetreibenden in die
«affen der Arbeitnehmer einbezogen werden.
Für den Nicdersächsischcn Handwerks- und Ge¬
werbekammertag erscheint die Versicherungs-
Pflicht nur dann annehmbar, wenn für die hier¬
bei in Betracht kommenden selbständigen Hand¬
werker eine getrennte Versicherungsanstalt ein¬
gerichtet werde. Die Gründe für diese Stcllung-
bbstme ergeben sich aus dem vorliegenden Be¬
ichte , worin es heißt, man wolle den gewerb¬
lichen Mittelstand nicht den Ortskrankenkaffcn

Die Handwerkskammer
an die Handwerker ihres Bezirks.

Das große Völkerringen holt aus zum letzten, zum entscheidenden Schlage . Obir« h1
eine Welt von Feinden gegen uns steht, haben wir bis jetzt die Oberhand . Der furchtbare
Krieg tobt auf feindlichem Boden. Unsere heimischen Fluren sind davon verschont. Das.
haben wir unserer unvergleichlichen Wehrmacht und ihrer genialen Führung zu verdanken.
Ehre ihnen und tiefste Dankbarkeit!  Erhalten wir diese entscheidenden Fak¬
toren in der entscheidenden Stunde bei voller Kraft , damit wir auch den letzten
Kampf bestehen  und damit der Friede einkchren kann. Dazu ist vor allem die sechste
und wohl letzte Kriegsanleihe berufen . Es ist Ehrenpflicht jedes Deutschen, sie zu zeichnen.
Ter Handwerker hat sich an vaterländischer Gesinnung nie übertreffen lassen . Auch jetzt darf
er es und wird er es nicht. Zeichnet darum jeder was er kann . Besser kann er seine Er¬
sparnisse nicht anlegen und eine heiligere Pflicht kann er zurzeit nicht erfüllen . Am Mon¬
tag , den 16. April er., ist der letzte Tag . In letzter Stunde  richten wir daher diesen
Aufruf an unsere bewährten Handwerker, damit sich jeder beeile , noch rechtzeitig zu zeich¬
nen . Jede Bank, jeder Vorschuß-, Sparkassen - oder Kreditverein , jede 'Behörde , sogar jede
Schule , nimmt Zeichnungen entgegen. Es geht jetzt ums Ganze , um unser
aller Sein oder Nichtsein . Bleibe deshalb Keiner zurück!

Wiesbaden,  den 10. April 1917.

Die Handwerkskammer.
Der Vorsitzende : Der Syndikus : •

Carstens . Schroeder.

9 Vergeht nicht Kriegsanleihe zu zeichnen!
ausliefern , weil letztere ganz auf die Verhält¬
nisse der Arbeitnehmer zugeschnitten seien. Man
scheint dabei zu vergessen, daß bei der sxeiwillt-
geu Weiterversichcrung auch Arbeitgeber in den
Ortskrankenkaffcn versichert sind, ohne daß de¬
ren Rechte hierdurch verkürzt werden. Der
Hauptgrund scheint aber in der Absicht zu lie¬
gen, die geplante Handwerkerversicherung in
engste Fühlung mit dem Handwerks- und Ge¬
werbekammertag ins Leben zu rufen, weslm'
man mit dem Gedanken umgeht, Ersatzkaffen
zu schaffen, um auf diesem auch in der Reichs-
vcrsichcrungSordnung vorgesehenen Wege zu
einer besonderen reichsgesetzlichen Krankenver¬
sicherung mit Beitrittszwang für das Hand¬
werk zu gelangen.

Mit der Durchführung dieses Planes , der
als ein Umweg zum Ziel erscheint, würde nur
et» Teil der im Jahre 1903 gefaßten Beschluss
zur Tat werden. Warum aber will man nicht,
auf den damaligen Beschlüffen fußend, nun¬
mehr aufs Ganze lvsstcuern durch Ausdeh¬
nung der Alters - und Invalidenversicherung
mit ihren Rcichszuschüssenauf das Handwerk?
Hat man diesen Beschluß absichtlich fallen las¬
sen und will man nun stückweise Vorgehen?
Dann wäre zu befürchten, daß in dieser Frage
im deutschen Handwerk keine Geschlossenheit
vorhanden sein wird und daß auch die Gesetz¬
gebung , insbesondere aber auch die mit in Be¬
tracht kommenden Vorstände unserer Landes-
versichcrungsämter , Bedenken gegen eine solche
Deilarbctt hegen werben. Die Ersatzkaffen wä¬
ren wohl niemals in die Rcichsversicherungs-
vrdnung ausgenommen worden, wenn man sie
nicht als ein historisches Gebilde hätte überneh¬
men müssen. Sie sind meistens als rückständig
zu bezeichnen, für die Gründung neuer Ersatz-
kassen scheint kein Bedürfnis anerkannt zu wer¬

den. Man neigt heute schon dazu, die Laud-
krankenkassen für beseitigenswert zu halten
und nur Ortskrankenkaffen zu billigen.

Nicht durchschlagend erscheinen die Gründe,
die Herr Professor Dr . Bruck in seinen gut¬
achtlichen Aeußerungen ausführte : „die selbstän¬
digen Handwerker könnten bei Aufnahme in
die Ortskrankenkaffe ihre bisherige politische
Sonderstellung einbüßen ." Sie wollten sich einen
solchen tiefgehenden Eingriff in ihre Rechte
nickt gefalle,» lassen." „Die Unterwerfung der
selbständigen Handwerker und Gewerbetreiben¬
den unter den VeAicherungszwang könne zu
einer Lebensfrage für den Mittelstand werden."
Gleichzeitig erklärte aber Herr Dr . Bruck, daß
der wirtschaftliche Unterschied zwischen -Selb¬
ständigen und Unselbständigen sich .mehr und
mehr verwische. Wir wissen alle, daß aus dem
Arbeiterstande die Selbständigen hervorgehcn
und oftmals wieder in den früheren Stand zu-
rückkehren. Ein Wechsel zwischen verschiedene«
Versichcrungscinrichtungen wäre für die Be¬
treffenden höchst nachteilig.

Darf man aber nach den Erfahrungen de»
Krieges und angesichts der verheißenen Neu¬
orientierung unserer Neichspolitik solche Grün¬
de, wie sie der Bericht anführt , heute noch öf¬
fentlich verfechten?

Unsere Sozialpolitik ist schon längst nicht
mehr nur eine Fürsorge für wirtschaftlich
Schwache. Sie ist kein Almosen, sondern eine
staatliche Notwendigkeit und hat mit Parteipoli¬
tik nichts zu tun . Deshalb kann auch keine
Rede sein von einer Einbuße politischer Rechte
für das Handiverk , falls es in die Reichöver-
sicherungsordnnng ausgenommen wird. Diese»
Ausdruck der Ueberhebnng über nahe vcr-
wanötc große Gruppen von Berufsgenoffen dcr
Industrie kann ich nicht billigen . ES wird wohl
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deinem Zweifel unterliegen , Satz bei - er Aus¬
dehnung - er Fürsorgeversicherung auf -ie
Handwerker -er Anschluß an das Bestehende
das Billigste und Borteilhafteste sein wird!.
Alles neu zu Schaffende kostet mehr Geld und
jdaran wird es am meisten nach dem Kriege
fehlen.

Mit dem Anschluß an das Bestehende wird
gnehr erreicht und eher etwas, als bei den Ver¬
suchen, für die verhältnismäßig kleine Menge
der in Betracht kommenden Handwerker eine
Sonderstellung zu erlangen gegenüber der
überwältigenden Zahl der übrigen Versicherten.

Dr . Hampke  von der Gewerbekammer
Hamburg tritt diesen Ausführungen entgegen
und betont, daß der Karnmertag im Jahre 1903
Len Beschluß, die Einbeziehung des selbstän¬
digen deutschen Handwerks in die Alters - und
Invalidenversicherung zu beantragen nur un¬
ter der Voraussetzung gefaßt habe, datz die
Krankenversicherung auf das selbständige Hand¬
werk ausgedehnt werbe. — Die sozialen Unter¬
schiede, die vor de« Kriege bestanden hätten,
würden in gleicher Weise nach Beendigung des¬
selben wieder hervortretcn . Die Krankenver¬
sicherung Hilde den Anfang der ganzen Frage
und mit ihrer Regelung rnüsse man beginnen,
wenn man etwas für Len weiteren Ausbau des
Fürsorgeversichernugswesens im Handwerk er¬
reiche» wolle. Darüber solle man sich nicht mehr
streiten. Das wichtigste sei, wie man die heute
erhobene Frage einer praktischen Durchführung
nahe bringen könne. Einige Kassen hätte » be¬
dauerlicherweise bereits beschlossen, sich ableh¬
nend zu verhalte« : es wäre besser gewesen,
wenn sie die heutige Tagung , die ja erst die nö¬
tigen Aufschlüsse über die ganze Angelegenheit
vermttteiln sollte, abgervartet und -an « einen
Beschluß gefaßt hätten . — Die Verwalter - er
jetzt bestehenden Kassen sollten -och nicht angst
ltch sein und fürchten, bet dem Ausbau des
Kraukenversicherungswesrns um ihre Stellung
zu komme», oder zu meine«, ihre Kasse könnte
von den größeren Kassen aufgeschluckt werden,
solche Gefahren beständen nicht. Wünschenswert
sei es aber, wenn die Kassen der einzelnen
Kammerbeztrke sich mit ihrer Kammer fest ver¬
einigten nild so auch die Beziehungen zu ihr
und zum Kammertag in Zukunft aufrecht er¬
hielten. Die Vertreter der anwesenden Kassen
möchten sich doch zu dieser Frage möglichst ein¬
gehend äußern.

Hierzu nimmt zunächst Stellung der Abge-
vrdnte der zweiten badischen Kammer und Prä¬
sident des Landesverbandes badischer Gewerbe-
und Hanöwerkervereinigungen Fabrikant N i e-
d erbüh  l -Rastatt als Vorsitzender einer grö¬
ßeren Krankenkasse. Er weist darauf hi», baß
er den Standpunkt Geheim rat Noacks teile und
vor der Regelung der Krankenversicheruugs-
frage für das Handwerk, dessen Einbeziehung
in die Alters - und Invalidenversicherung be¬
fürworten müsse, denn er könne sich nicht den¬
ken, daß später einmal dfe Krankenkassen zu
Trägern weiterer Versichcrungseinrichtungen
werden könnten . Jedenfalls lägen die Verhält¬
nisse, von denen man meinte , daß ste ein schnel¬
les Eingreifen notwendig machten, in Süd-
deutschlanb ganz anders al8 in Rorddeutschlanb.
Dort würben die selbständigen Handwerker in
einer Einbeziehung in die Organisation der
Ortskrankenkaffen keinen Angriff auf ihre po¬
litische Selbständigkeit erblicken. Die Vorstände
der badischen Gewerbevereine arbeiteten zum
^.eil in den Ortskrankenkaffen mit, von einer
Unterdrückung der Handwerker durch die Ar¬
beitnehmer sei dort nichts bekannt. Außerdem
bestehe bei den sehr reichen Mitteln der badi¬
schen Krankenkasse ein Bedürfnis nach anderen
Einrichtungen nicht. Der Verband badischer
Gewerbe- und Hanbwerkcrvereinigungen habe
eine Krankenkasse, deren Vermögen über 1 Mil¬
lion betrage, es bestände» daneben noch Be¬
gräbnis - und Sterbekassen, und ein Bedürfnis
nach anderen Einrichtungen läge in diesen
Kreisen nicht vor. Von der Absicht des Reiches
auf deinnächstigc Ausdehnung der Rcichsvcr-
sicherungsordnung . ans öa8 Handwerk sei der
badischen Regierung nichts bekannt.

In der sich hieran anschließenden Aussprache
wenden sich die Gewcrbckammer Hamburg und
die Handwerkskammer Magdeburg namentlich
gegen den von der Handwerkskammer Stettin
erhobenen Vorwurf , die Vorarbeiten in dieser
Angelegenheit seien ohne Wissen der in Frage
kommenden Kassen betrieben worden und des¬
halb habe man geglaubt , überrumpelt zn wer¬
ben: um sich dagegen zu schützen, habe sich kürz¬
lich ein Verband gebildet, der geschloffen feinen
ablehnenden Standpunkt in der vorliegenden
Frage zum Ausdruck gebracht habe. Demgegen¬
über wirb betont, daß die Behandlung der An¬

gelegenheit völlig nach den sonstigen Gepflo¬
genheiten des Kammertages vor sich gegangen
sei. Sein geschästsführender Ausschuß Hab«
eine Kommission eingesetzt, die den Auftrag er¬
halten habe, die Frage des Fürsorgeversiche¬
rungswesens im Handwerk zu beraten und die
Vorarbeiten für die dabei nötigen Schritte zu
erledigen . Außerdem habe sich ja der Nieder-
sächsische Kammertag vor mehreren Monaten
schon eingehend mit dieser Frage beschäfttgt,
wovon die Handwerkskammer Stettin wohl
Kenntnis gehabt haben werde . — Die badische
Kaffe mit ihrem gesicherten Geschäftsbetriebe
gebe einen sehr geeigneten Träger für den wei¬
teren Ausbau des Fürsorgeversicherungswesens
im badischen Handwerk ab.

Es wird angeregt, noch keine« bindenden
Beschluß zu fassen, da die Beratung noch nicht
so weit gediehen sei, und auch nicht so weit ge¬
deihen könne, weil dazu weitere Vorarbeiten
nötig seien. Die Krankenkasse Magdeburg
schlägt vor , durch Prof . Dr . Bruck Mustersat-
zungen aufstellen zu lassen und diese danach in
einem kleineren Kreise zu beraten.

Prof . Dr . Bruck fügt seinem Bericht noch
hinzu , daß ihn bei seinen Vorschlägen strenge
Unparteilichkeit geleitet habe, es habe ihm
ferne gekegen, für dir Hamburger Krgxkelikasse,
deren glänzende Entwicklung ihm zwar als
einem der Väter dieser Kaffe gut bekannt sei,
Stimmung zu machen. Der selbständige Hand¬
werker- und Gewerbeftand müsse das Ziel ha¬
be», ein selbständiger politischer Stand zu blei¬ben.

Es sei empfehlenswert , zuvörderst eine Kom¬
mission, bestehend aus Vertretern von Kaffen
verschiedener größerer Landesteile des Deut¬
schen Reiches zu wählen und diese Kommission
mit -er Ausarbeitung von allgemeinen Ver-
sicherunLsbedingungen zu beauftragen.

Nauieus der bayerischen und württernbergi-
schen Handiverkskammeru erklären die anwesen¬
den Vertreter , datz sie die Anregungen des
Kammertages hinsichtlich der Regelung des
Fürsvrgeversicherungswcsens im Handwerk bil¬
ligen und mit den hierfür vorgeschlagenen We¬
gen einverstanden seien.

Es wird hierauf noch über die Frage der
Einbeziehung bes Kleinhandels in die Hand-
werkerkraukenkassen verhandelt . Verschiedene
Kaffenvertreter erklären sich dagegen, man dringe
damit in das Gebiet der Handelskammern ein.
Die Gnverbekammer Hamburg bemerkt dazu,
es sei dies eine Unterfrage . Wenn es aber mög¬
lich sei, baß bas Handwerk rntt dem Kleinhandel
in Baden und im Königreich Sachsen eine ge¬
meinschaftlicheKasse besitze, weshalb solle nicht
auch anderwärts eine solche Einbeziehung des
Kleinhandels in die Krankenkaffenorganisatio-
n«n des Handwerks stattftnden können. Außer¬
dem biete aber die Ausdehnung auf einen sol¬
chen Mitglteberkrei8 insofern größere Vorteile
für die Krankenkassen, als der Kleinhandel den
KrankhcitSgefahren bei weitem nicht in Sem
Maße ausgesetzt set wie das Handwerk, und so
ein wünschenswerter Ausgleich in den Ansprü¬
chen an die Kasse entstehe, Ser ihrer Leistungs¬
fähigkeit sehr zu statten käme.

Die Versammlung beschließt hierauf , den
Anregungen Prof . Dr . Brucks zu folgen, und
eine Kommission zur Ausarbeitung und Be¬
ratung von Verstcherungsbedtngungen zu er¬
nenne «.

Nanüĉ mMifter vr. 5yüow über
fragen der Uebcrgangsunrtra&aft.

Der preußische tzandelsminister hat sich in
der Sitznriig des Preußischen Abgeordneten-
hanses vom 20. Februar über die Hauptfragen
der Uebergangswtrtschaft wie folgt geäußert:

Für die Zeit unmittelbar nach dem Kriege
kömmt die Fürsorge in Betracht , die man unter
dem Begriff der üebergangswirtschaft zusam-
mcnsatzt. Durch die Erschöpfung der Rohstoff¬
bestände tot Inland «, durch die Knappheit des
zur Verfügung siebenden Schiffsraumes , durch
die Schwierigkeit , sich ausländische Zahlungs-
mittel zu beschaffen, um Lieferungen vom Arts-
lande z» bezahlen, durch den zeitweiligen Man¬
gel an Gegenforderungen , der aus der Sper¬
rung unseres Exports mährend des Krieges
her . orgeht , sind für diese llebergangszeit
außergewöhnliche Zustände geschaffen, über die
man dem Handel uud der Industrie des In¬
landes planmäßig hiwreghelfen muß . Man
muß insbesondere verhüten , daß
sich die deutschen Unternehmungen

rm wechselseitigen Wettbewerb ge¬
genseitig das Leben schwer machen,
mbettt sie einander bei der Rohstosfbeschaf-
sung im Aus lande Werbieten , oder daß. ein-
zelne die ihnen zur Verfügung stehenden Rvh-
srosfe m der ersten Zeit nach dem Kriege
monopolistisch aus beuten und dadurch der in¬
ländischen verarbeitenden Industrie übermäßig
verteuerm. Zu alledem ist ein gewisses staat-
lrches Eingreifen nötig.

Zu diesem Ztveoke ist der Kommissar
snr die Üebergangswirtschaft  im
Rerche bestellt nnd sind ihm Berater beige¬
geben. . Zunächst befaßt sich dieser Kommissar
nur mit der Rohstoffbeschaffung, der Vertei¬
lung des Schiffsraums und der Beschaffung

. auswärtiger Zahlungsmittel . Für diese Fra¬
gen hat er sachkundige Berater . Diese mußten
gewählt werden — das betone ich auch hier
wie in der Kommission gegenüber den An¬
griffen, die dort kamen — zunächst ausschließ¬
lich aus de« Kreisen d«r Leute, die mit der Be¬
schaffung von Rohstoffen, der Beschaffung aus¬
ländischer Zahlurrgswittel , der Verteilung des
Schiffsraums auch» im Frieden zu tun gehabt'
haben^ Darum wurden zunächst keine Arbeiter
oder Handwerker beteiligt . Die Uebergangs-
wirtschast wird sich aber künftig über die Roh-
stofsberchaffung hinaus auch auf die Verteilung
der Rohstoffe im Innern zum Zwecke ihrer
Verarbeitung , in gewissen Grenzen vielleicht
auch noch aus die Verteilung der daraus her-
gestellteu Fabrikate zu erstrecken haben . Kom¬
men wir zu diesen Fragen , so wird es Zeit
sein, auch an die Zuziehung von Handwer¬
kern, Angestellten und Arbeitern zu denken.- .
Mer — das muß auch betont werden — es
ist das mir eine vorübergehende Maßregel.
Man hat richtig gesagt : die beste Arbeit wirdj
der Kommissar für die ilebergaicgs wirtschasst j
leisten, wenn er sich sobald wie möglich, nach
dem Kriege seines Amtes wieder entledigen
kann. Sobald die uebergan-gszeit vorbei ist
uchd normale Zeiten eingetrrten sind, dann soll
man - - und di« Empfindung dafür geht durch
weite Kreise von Handel, Industrie und der- ä ein.
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brauchender Bevölkerung — dem Handel,
der Industrie und dem Handwerks
im Inland wieder Bewe gu ng s fr ei « i
heit geben.  Tann müssen alle Kräfte au- i
gespannt werden int Dienste der Mederauf-
richtnng unserer Volkswirtschaft . Die Aufgabe
ist so groß und schwer, daß man es in keinem ....
dieser Zweige vertragen kann, wenn ihm durch sver
Reglementieren mehr Schranken aufgelegt wer¬
den, als absolut notwendig sind- Das Gleich¬
gewicht zwischen den verschiedenen Perufsklaf-
sen, das gedeihliche Mit - und Nebeneinander-
arbeiten von Arbeitgebern und Arbeitnehmern , ^
von Industrie , Landwirtschaft , Handel und
Handwerk anfrechtznerhalten nnd stcherzustel- i
len, bleibt nach wie vor eine Aufgabe der
Gesetzgebung und der Verwaltung , wie es schon
vor dem Kriege der Fall gewesen ist. Aber
davon abgesehen,« soll man meiner Ansicht
nach knchen, nachher so bald 'wie möglich im
Jnlande Bewegungsfrei heit zu schassen. Daß
aus siuanziellen Gründen staatliche Eingriffe 1
nötig werden , ist möglich: das muß vorbehal - t %
ten bleibett. Mer darüber hinaus würde ich ge»
nicht für weitere Einschränkungen sein. Daß wir
wir im allgemeinen nicht den geringsten Grund gele
haben, von den Grundlagen der Wirtschasts - »eit.
Politik abznrücken, die wir seit fast 40 Jahren Dchi
befolgt haben, ist für mich eine Selbstvcrständ - ssvirt
ltchkeit; denn die Erfolge, die wir in diesen st>eri
40 Jahren erzielt haben, sprechet: besser dafür Miste
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In den Kreisen deS selbständigen HandwerK i ? u
herrscht vielfach Beunruhigung über die Ein¬
berufung zum vaterländischen Hilfsdienst . Es
besteht teilweise die Meinung , daß der Mel¬
dung der Hilssdtenstpflichttgen zur Stamm¬
rolle , die bis zum 3l . März zu geschehen hatte,
unmittelbar die Einberufung folgen würde.
In der Presse ist dieser irrigen Ansicht schon
entgegengetreten und auf den Unterschied zwi-
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f-chen der Meldung zur Stammrolle und der
Einberufung zum Hilfsdienst aufmerksam ge¬
macht worden . Danach »raren zur Anmel¬
dung  zur Stammrolle alle  Hilfst »ienstpslich-
tigen im Sinne des § 1 des Hilssdienstgesetzes
verpflichtet , während für die Heran zieh » ng
zum Hilfsdienst n u r d i e Personen in Betracht
kommen, die nicht schon einer dm Vorschriften
des Hilfsdienstgesetzes entsprechenden Beschäf¬
tigung nachgehen. Als im vaterländischen HilsÄ
dienst tätig gelten, auf das Handwerk ange
wendet , alle diejenigen Personen , die in Be¬
rufen oder Betrieben beschäftigt sind, die für
die Zwecke der Kriegsführung oder der Volks-
Versorgung Bedeutung haben. Welche beson¬
deren Betriebe darunter fallen , entscheiden die
Feststellungsausschüsse, die bei jedem General¬
kommando errichtet sind. Die Entscheidung
kann nur von Fall zu Fall 'getroffen ioerden,
zumal ein Betrieb durch Stillegung , Austritt
von Arbeitskräften usw. jederzeit seine Bedeu¬
tung ändern kann. Als im vaterländischen
Hilfsdienst tätig dürften nach unserer Mei¬
nung alle diejenigen Handwerksmeister zn be¬
dachten sein, welche Lehrlinge ausbilden . Durch
die Einberufungen zum Heeresdienst sind zah-l-
rerche Lehrlinge ihres Lehrmeisters beraubt
worden . Manchen Lehrlingen ist es Wohl ge¬
lungen , bei andern nicht mehr «vehrpflich-
Irgen Meistern Lehrstellen zu finden, die mei-
sten aber sind in die Fabriken übergetreten
und dadurch, wenigstens vorläufig , dem Hand-
werk verloren gegangen . Die maßgebenden
Stelwn smd deshalb mit großer Besorgnis für
die Zukunft des Handwerks erfüllt und eifrig
bestrebt, mit allen Mitteln die Ausbildung
de^ Handwerker-Nachwuchseszu fördern . Dazu
gehört m erster Linie die Schaffung von Ge-
ö^ bnhert und Möglichkeit zur Ausbildung von
Lehrlingen . Das würde aber vereitelt , .venu

lewurgen Handwerker, deren Betriebe auch
wahrend des Krieges auftecht erhalten wurden,
ra zumteil vollbeschäftigt sind und die Lehr-

ausbilden , zum vaterländischen Hilfs-
ew? ? her an gezogen würden . Die Ausbildung
erb*  Handwerker -Nachionchsesi die

bie  Erhaltung eines3f ?fn9en, Handwerkerstandes- liegt
fo2 flUffr! aÄ «f ,e,t  Interesse und kann

vaterländischer Hilfsdienst ange-
aw^ ^ ? diesen Erwägungen her-
eins tl  des Gewerbever-

Kriegsamtsstelle des stell-
L ^ retenden .Generalkommandos des 18
darin Eingabe unterbreitet und
dei- solche Handlverksmeister von
diens^ - » .!." ^ MM vaterländischen Hilfs-
lchae b,e  Zither schon Lehr-
LekmbS Wr Anleitung von
dnirtw^ E" verpflichten. Es wäre auch eine
(Miw>rfirvk ' • ä̂r die neu gegründeten
bchE ^ ^ rersverbände in diese,n Sinne
^lli^ "uTrdew BezEommandos vor
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zeugbau, Büchsenmacher, Feilenhauer , Eisen¬
schiffbauer,  Schtveißer , Stellmacher ; Gie-
»erei und Formerei . Stahlwerke
unoHütten:  Eisenlegierer , Schmelzer, Ofen-
leute für Stahkwerksanlagen , Eisenfor-

®^ a ÖIfor »e-rr , Spezialformer,
Gelbgrestcr, Kernmacher , Walzer ; Chemie-
Chemiker. Laboranten , Betriebsmeister , Säure-
meister ; Elektrizität , Hochspannung-
Elektroingenieure , Elektrotechniker, Elektro-
montenre ; B'a u ha ndwer ker:  Hochbau-
mgenieure , Bautechniker , Schachtmeister,
Maurerpoliere , Zimmerpoliere,
Maurer , Zimmerer ; Bergan,  Jn-
genieurpersonal aller Art . Baggersührer , Br i-
ke t t f o r m le ge r , Brikettmeister,Förderleute,
Grubenmaurer , Grubenzimmerer , H äu er für
Tief- und Tagebau , Knliber-gleute, Kippmeister,
Maschinensteiger , Sch a cht m e ist er , S ch le i-
fer für Brikettformen , Steiger , Obersteiger,
Vorarbeiter , Grubenaufseher , W e r km e i ste r-
Transportwesen : Lokomotivfüh¬

rer , R a ng i e rmei  ste r , Fachleute für Seil¬
bahnbetrieb , Rangierer.  Vertreten sind
diese Fächer nicht allein in den Kriegsarbeit
leistenden Fabriken der Eisen-, Metall - und
chemischen Industrie sowie in Bergwerken, son¬
dern auch in handwerksmäßigen Betrieben.
Möchten die Eltern , Vormünder und alle an
dieser Frage beteiligten Stellen sich dessen
bewußt sein, daß die Erlernung eines der vor-
bezeichneten wichtigen Berufe in der jetzigen
Krtegszeit für den jungen Mann eine Pflicht
gegen das Vaterland ist. Möchten diese aber
auch bedenken, daß für die Friedenszeit eine
schnell emsetzende Erstarkung unserer weltwirt¬
schaftlichen Beziehungen dringend notwendig
ist, eine solche sich- aber nur entwickeln Hann,
wenn der Industrie und dem Handwerk ivvhl-
geschnlte Arbeitskräfte zur Verfügung stehen
Möchten diese schließlich sich darüber klar sein,
daß die Erlernung eines wichtigen Berufs von
Vorteil für ihren Schützling selbst ist, weil
dieser zu einem nützliche,i Gliede der In¬
dustrie und des Handwerks wird und somit mit
höherem Verdienst rechnen kann. Den Lehr¬
herren fei die Mahmrng zugerufen : Richtet
die Anlernling der .Lehrlinge so ein , daß sie
nicht, wie in Friedenszeiten , Lehrarbciten aus--
führen , sondern , soweit irgend angängig , so¬
fort bei wichtigen Arbeiten in unmittelbarer
Zusammenarbeit mit geeigneten Fachleuten an
der Hochleistung teilnehmen.

Wahl unü Untamm  des KvatP
vetrikbcs im öewcrvc.

IcörUng und ttricgswirttchast.
Stfe Heranbildung von Lehrlin-Cer, t». C. 1u u “ a von «ei

wir bf, « ernfe  der K. . .
! a f t ist behufs Stärkung der Zahl der

riegs-
elernwn S “ !» vlarmng der Zahl de,
eit. K - bringende Notwendig

Die zn Ostern die Schule verlassenden
möglichst restlos in krieas

- .schach sich wichtigen Berufen ausgebildct
Listeseiten  die in nack,stehende,
senigt ? w7 ^ ^ Men Fächer, besonbeL die
»nd ^ * e Sperrdruck hervorgehoben
Ker Achn ' stches Personal , Ingenieure
la ch cwcb'e î ^ ^ ^ rkmerster -Metall-Iv . \r. afkkeri  Anreißer . J&MttmurfL«»«,*,...viechani ' ,' - ^ « Feinmechaniker,
le ur - " V , fr ff V 0 f  fc r aIXer  Art , M o n-
K u ^ ' nriede  Mechschmiede.
Dreher w/ ? T be' Kupferschmiede-
dreh er 3 ÜL? bte ;r,er ' Werkzeug-
»eher Fräk^ Ä °teneinrichter , Horizontal-
Achleik'er erkzeugfräser,  Hobler,
§ , L .Werkzeugschleifer, Sch leiser für

latipr ew' Drahtzieher , Werkzeug.
I er , Rohrleger,  Klempner für Jkug.

Bo '' einiger Z- ' t hielt der Leite- der («e.
werbeförderungsstelle zu Allenstein, Ingenieur
Euler,  in Lötzen einen Vortrag über oen
Krastbetrieb im Gewerbe und zeigte in in¬
teressanter Weise den Unterschied zwischen den
verschtedenen Motoren . In dem interessanten
Bortrage , der durch zahlreiche Lichtbilder in¬
struktiv unterstützt wurde , legte Ingenieur
Euler etwa folgendes dar:

Die Dampfmaschine ist etwa 100 Jahre
alt . Was sie uns heute geworden ist, steht all¬
gemein fest. Welche Faktoren für die Wirt¬
schaftlichkeit einer Maschinenanlage aber von
Einskuß sind, ist im Kleingelverbe vielfach un¬
bekannt . Wasserkraftmaschinen haben wenig
Verwendung gefunden , da natürliche Wasser¬
kräfte selten zur Verfügung stehen und Wasser-
wvtore , durch Leitungswasser betrieben, zu
teuer arbeiten . Windmotore bilden eine zu
unzuverlässige Betriebskraft , so daß auch sie
si'tr den Kleinbetrieb wenig in Frage kommen
Dampfniaschinen sind dort am Platz, wo neben
der Krasterzeugung auch Wärmeabgabe er¬
wünscht ist. Besonders wichtig für die Neineren
Betriebe sind aber die Verbrennungskraftma-
chinen und die 'Elektromotoren . Die ersteren

^1 «zeichnet Ariezsmleihe tti jeder•Stall, AttditlltvosstiisW, Cdirkisst,
Ledeittmßchemi-stleMist,Pdinßilt.

^bh?^Hketeir bei ihrer Einführung zunächst
allein das Feld und genügten auch im allge.
meinen der an sie gestellten Forderung . In
den letzte» Jahren sind namentlich die mit
klüssigeni Brennstoff betriebenen Motoren da.
durch bedeutend verbessert worden , daß es
gelang , die schwer entzündlichen Brennstoffe
wie Rohöl , Solaröl , Teeröt und dergleichen
mit dem gleichen Erfolge und der gleichen
Sicherheit zu verwenden wie Benzin , Benzol
Usw. Alle damit betriebenen Maschinen zeich¬
nen sich durch eine auHerordentlich hohe Wirt¬
schaftlichkeit aus.

Nun ist aber diesen Kraftmaschinen im
Elektromotor in dem letzten Jahrzehnt ein
ganz bedeutender Rivale entstanden , der ihnen
schon manches Gebiet streitig gemacht hat.
Der Elektromotor ist geradezu als das Ideal
einer Kraftmaschine , besonders für Handwerk
und KleinFttverbe anzusprecheu . Ueberall an¬
wendbar , überall ohne besondere Genehmi¬
gung aufstellbar , denkbar einfach zu bedienen,
erfüllt er alle Bedingungen , welche an eine
Kraftmaschine zn stellen sind. Mit ihm läßt
sich der Einzelantrieb in der Berkstelle in
einfachster Weise durchführen . Für die lleinsten
Klaftleistungen , bis zu 1/60 PS, läßt er sich
bauen . Für kurzzeitigen Betrieb , wie er in
vielen Fällen beim Kleingetverhetreibendeu
vorliegt , ist er zweifellos die vorteilhafteste
und billigste Kraftmaschine . Ueberall ist da-
bei eine Ersparnis an Personal und Löhnen
zu erzielen , wodurch sich wesentlich die Ge¬
stehungskosten verringern und der Betrieb in¬
folgedessen billiger und schneller liefern kann.
Tie durch Menschenhand geleistete mechanische
Arbeit stellt sich für die Pferdekraftstunde bei
den heutigen Löhnen , die auch nach dem Kriege
nicht wesentlich sinken dürften , auf etwa 4 bis
5 Mark . Sie ist etwa 3—4mal so teuer wie
die vom Pferde geleistete , etwa 30rnal so teuer
wie die des Gas - oder Elektromotors und etwa
80—100,nal so teuer wie di« der größerer
Dampfmaschine.

Kurze lMteilulMN.
Erhöhter Schutz der Arbeiter bei  Eisen -»

bauten.
wird in einem Erlaß des Preußischen Ministers für
öffentliche Arbeiten vom 1. Februar vorgesehen.
Von alten baugewerblichen Arbeitern waren bis
Mit die an Eis enbauten beschäftig en Konstu teure
usw. am wenigsten gegen Berufsgeiahreir geschützt.
Sie unterstehen nicht len baugewerblichen Bcrmrge-
nossenschasten, sondern den Eisen- und 'Liahl -Berufs-
genossensctiasten, die tovhl für Werkstätten, aber nickst
für Eisenbauten geeignete Schutzbestimmungen Halen.
Ae Unsallzahien sind bei Liesen Bauten etwa drei,
mal so hoch, wie im übrigen Baugewerbe. Ter Mi¬
mst er regt nun den Eräß von Polizeivor-,
schriften au. Me Polizeibehörden wer en an¬
gewiesen, die Befolgung der Borschristeu ge-
wisscnhast$u überwache», sofern nicht für einze-ne
Kriegsbauten bas luilitärischc Oberilommai'do" dis
sonst den bürger ichen Ve'.örlen ob iegen e Be ran d-
woetung se.bst übernehme. Zur Uerer achung und
Durchführung der Verordnung sollen sch die Polizei¬
behörden die Mitwirkung 'geeigneter rcchnisckwr Kra e
sichern. (Soziale Praxis und Archiv für Bv.ks-
Wohlfahrt.)
SindEinkommensteuerzuschiägeüntev

Geschäftsunkosten zu  buchen '?
Im lausenden Steuersahr kommen zum ersten

Male die neuen gesetztichen Zusilstäge zur Ein.
kommen- und Ergänzungisteuer zur Erhebung' Sie
erfolgen gleichzeitig mit rer Erhebung der veraN.
tagten Einkommens!ere .betrage für 1916 uno 1917.
In gewerblickstnt Kreisen wurde viel w hangenommen,
daß Zuschläge unler Gesüstisisunkwien zu ver¬
buchenb w. bei Berechnung der Selbstko'en eines
HKve.blichen Er «ugnisies entstrechen- zn be iidfih*
iigen wären, und daß es sich hierbei um Kosten
handelte, die gemäß 8 8 des Einkonnnensteuer.
gesehes vrm dem Roherträge der C'inwmmenquellett
in l̂bziug gebracht werden könnten. Die -Ausfassungen
über die zulässigen Abzüge nach dem Einkommen,
steuergcsetz sind allerdings geteilt, denn als Wer.
biingskosten, die nach dem Gesetz 'abnigMhtg sinls
geilen svwwhl indirekte Abgaben jeder Art, welche
ßu den GeschLftsilnidsüenzu reclmrn sin», als auch die
vom Grundeigentum Und deni Gewerbebetriebezu
entrichtenden direkten Kommunal steuern bt - zu Höhe
der staatlich veranlagten Grund-, Gebäude- und G«.
werbesbeuer. Diese Bestimmungen haben sowohl in

z
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ter Rechtsprechung Äs auch in der Praxis M vev-
Idjiebcnec Auffassung geführt . Mehrere S .euerbe-
Hörden, Hanes - una Geiverbekammern usw. Inwen
sich ninmehr mit 'c>er Auge .egen!e t bei Ls;t und ocn
ICtanwuntt vettre .en, Latz Lie Einkomm neuerm-
schläge nicht zu den Geschäft-Unkosten gehö en, und
^asz bei der Berechnung des steuerpflichtigen Ein¬
kommens weder die Personalsteuern Einkommen-
kmd Ergänzungssteuer ) noch die Zuschläge vom ge-»
werblichen Einkommen in Abzug gebracht iveroen
dürfen . Vielmehr können nur die Realsteuern (Ge--
Werbe-, Grund - und, Gebäudesteuern , und zwar
bis zur Löhe von l 'JO Pro ent des staut ich voran-
'tagten Sa FZ , von dem stene pflich igen Einkommen
ftbgezogen werden. Danach wür en auch die drre . en
Steuern und die Zuschläge da n nicht unter Ge-
fchäst-unchsten, sondern au, Privat vnto zu vcrv .i en
sein . Die Zuschäge s n > im übngeu der Huupt-
einkomnrensteuec g .eichensten.

lieuc Kriegsüerorünutioen.
Beschlagnahme u nd Bestands erhe dün¬
gen Von Rohdach pappen und Dachpap¬

pen « lle r Art.
Vom 5. April 1917.

Bon der Beschlagnahme werden sämtlich vorhan¬
denen und weiter hergestellten Rvhoachoappen. Teer-
'pappen und teerfteien Dachpappen ,el-er .Art Und
Stärke betroffen. Die Besch agnähme hat Oie Wir¬
kung, das; die Vornahme 'von Veränderungen an
den von ihr berührten Gegcnstäntzen verboten ist
'und rechtsgeschäftlicheVerfügungen über sie nichtig
'find.

Die von dieser Bekanntmachung betwssenen
.Gegenstände unterstehen einer monatlicheir Meloe-
pflicht. Zur Meldung verpflichtet sind,
1 . Alle Personen , welche Gegenstände der bezeich-

neten Akt in Gewerhrsam haben o.er <ms An aß
ihres Handelsbetriebes ' oder sonst des Estoerbes
wegen Lausen oder verkamen;

2.  gewerbliche Unternehmer, in deren Betriebe
solche Gegenstände erzeugt oder verarbeitet
werden;

8 - Kommunen, öffentlich- rechtliche Körperschaften
und Verbände.

Die Bekanntmachung tritt mit oem 5 April 1917
in Kmft , lvelcher zugleich .Stichtag oer ersten Mel¬
dung ist . Im übrigen permeisen wir die In eressen-
ten auf die Bekanntmachung in oen Amt .b.a tern.

gäbe einer Sache, deren Erwirkung nach 8 883
durch Wegnahme durch den Gerichtsvollzieher zu
erfolgen hat . Für eine Strasandrvhung rst kerne
gesetzliche Grundlage gegeben. ^

(Landger. Daruistadt 129/15 .)

0cridtjtscntfdt)Cidungen.
Gesetzwidrige Vereinbarungen beim

Abschlußeines Lehrvertrages.
(Nachdruck verboten.)

Ein handu -erkslehrling hatte sich beim Abschluß
des Lehrvertrages — w 'il Die Lehrzeit schon in drei
Jahren beendigt sein sollte — verpflichtet, zu einem
den Leistungen entsprechenden, vom Lehr Herrn
s e st zu se tz end en L ohne  bei diesem zu a b .iteu.
Trotzdem trat der Lehrling nach Ablauf der drei¬
jährigen Lehrzeit aus dem Dienste des Meisters aus,
worauf dieser den rückständigen Lohn und das Ar-
beitzbii ch zurückbehielt.

Das Gewerbegeri l.t hatte den Meister zu Za -
lung des rückständigen Lohnes und zur Heia ..Lgab'
des Arbeitsbuches innerhalb emer bestimmten Frist
verurteilt , andernfalls der Meister eine weitere Ent¬
schädigung in bestimmter Höhe zu »dfert hätte.

Das Landgericht Darmstcü>t erachtee es für aus-
schlaggeben' , ob ans dein Wo tlaut des Vertr ges
eine ausdrücklickfe Verpflichtung beider Vertrag -lei e
zu entnehmen ist. Wenn der Arbeitnehmer die von
dem Arbeitgeber gelmglm Erwartungen über seine
Arbeitskraft nicht erfüllt hätte und daher von dem
Arbeitgeber nach Schluß der dreijährigen Lehrzeit
entlassen worden foäre , so hätte er niemals wegen
dieser Entlassung etwaige Rechte gegen den A beit-
geher aus dem Vertrage herleiten können. Aus dem
Vertrage ergeben sich bezüglich der Einhaltung des
vierten Jahres nur Pflichten des Arbeitnehmers,
aber keine Rechte. Ein derartiger Vertrag verstößt
gegen 8 122 der Gewerbeordnung , da die Kündi¬
gungsfristen nickst für beide Teile g eich bestimmt
sind. Die streitige Stelle des Lehrvertrages ist
insoweit also für den Kläger nickst bindend , und
sie ist durch die betressende Bestimmung der Ar¬
beitsordnung zu ersetzen, üwnach unbestrittenermaßen
Kündigungsausschlns ; gilt . Danach war der Kläger
berechtigt, nach Ablauf . der oreifährigen Lehrzeit
sofort auszntrcten . Alclrdings ist die Strafandro --
'hung für den Fall der Richtherausgabe des Arb its-
bnches »unbegiündet . Der 8 51 des G.w riegenchts-
gesetzeshat zur Voraussetzung die Att -ven̂ brrküt
der 88 887 , 888 der Zivilprozeßordnung . Auf die
Herausgabe des Arbeitsbuches können die.e Para-
'graphen jedoch nicht Anwendung finden . Denn
'damit wird keine „ Handlung " nach 88 887 , 888
.der Zivilprozeßordnung begehet, sonoern die Heraus-

Ncucrlvcrdunom für die vllchcrci und
Corbildcrfammlung

ücs öciDcrbCDcrcins für naffau.
Lnneburg 's Rechenbuch für HauSwirtschafts-

schnlen « nd Seminare für Hanswirtschafts-
lchrerinne «. 2. Aufl ., bearb . von Luise Bäder.

Lnstig, Hans . Wie mache ich Inventur und Bi-
lanzabschluß ? Di « gesetzlichen Vorschriften in
gemeinverständlicher Erläuterung nebst Bi¬
lanzentwürfen . 4. Auflage.

Margarethenhöhe bei Essen. Margarethe Krupp-
Stiftung für Wohnungsfürsorge . Erbaut von
Professor G . Mehendorf.

Merkblatt zur Waren » msatzsteuer . Herausge¬
geben von dsr Grvtzh . Bad . Zott - und Steuer-
verioaltung . , ^ ^

Dr . Meyer Hans , Prof . Das deutsche Volks¬
tum . Mit 1 Karte und 43 Tafeln in Holz¬
schnitt , Kupferätzung und Farbendruck . 2. neu-
bearb . und vermehrte Auflage.

Poggi , Giovanni . Mittelalterliche Kunst der
Abruzzen . 110 Tafeln.

Pralle Hch. Flechtarbeiten aus Papier : Flächen¬
muster , Umflechten von Leisten und zylindri¬
schen Hohlformen ; aus Peddigrohr : allerhand
Spielzeuge , Untersätze und Körbe ; aus Wickel¬
rohr : Reifenspiel , Körbe und Schalen ; aus
Bast : ftntersätze , Schalen , Kästchen, Taschen,
Schuhe . Mit 112 Textabbildungen und 16 Ta¬
feln.

Schudeisk « A. Leitfaden für den neuzeitlichen
Ltnearzeichenuntcrricht . Ein Handbuch für
den Lehrer.

Schulte E. Meister und Lehrherr rw Handwerk.
Erläuterungen der wichtigsten Bestimmungen
des Handwerkergesetzes (Novellen zur Ge¬
werbeordnung vom 26. Juni 1897 und vom
30. Mai 19081 und der Vcrsicherungsgesetze.
Nachschlagebuch für den Handwerker und
Hilfsbuch zur Vorbereitung auf die theoretische
Meisterprüfung . , . „ ,

Schulze Arth . Moderne Firmenschilder . Ent¬
würfe für die Schildcrmalerei : 30 Tafeln.

Seibold A , Prof . Die Radierung . Ein Leit¬
faden und Ratgeber . Mit 6 Kunstbeilagcn
und 18 Abbildungen im Text.

Thiel Alb . Die Zuschneidekunst für feine Her¬
renschneiderei . Praktisches Handbuch zum
Selbstunterricht . _ ^

Biehwegcr (§., Pros . Cchlvfserarbeiten . I . Bau
werkcisen mit Tabellen , Niete und Schrauben,
Einzeln erbind ungen , Schmuckformen , Fenster,
Verschiedenes . Mit 662 Figuren auf 89 Ta¬
feln . II . Gewichte , zulässige Beanspruchung
und Berechnung , Träger , Stützen , Treppen,
Türen , Beschläge, Einfriedigungen , Gitter,
Glasdächer , Sonnendächer . Mit 400 Figuren
auf 95 Tafeln.

Weidenmiiller . Kurzer Grundriß der Werbe¬
lehre . Für den Selbstunterricht und für Fach'
schulen.

Zciß Max . Tie deutschen Genossenschaften , Gil
den, Brüderschaften , Zünfte und ähnliche Ver
bände . Bo » ihren Anfängen bis zur neueren
Zeit . _

Eingcgangene Druckschriften:
Bon der Firma Dr . ing . Schneider & Co.,

Elektrizttatsgcsellschast m . b . H., Frankfurt a . M
F ab rik be le u cht nn g von Dr . ing . Hal

bertsma.
Die Beleuchtungstechnik,  eine syste

matisch-kritische Vercchnuug von Dr . ing.
B. Monasch.

Flugschriften zur Bolksernährung.
Heft 17: Gartenbaukalcndcr , Heft 20: Der

Gemüsebau im .Kleingarten , Heft 21: Anweisung
zur Bergrösierung der diesjährigen Ernte von
Beerensträuchern . Verlag der Zentral -Ecn-
kaufsgescllschaft Berlin W . 8, Behrenstraße 21

lranüwcrkzüammcr wttZvaüm.
Bekanntmachung.

Die Prüfung über die Bejähigung zum Betrieb«
des Hufbeschlaggewerbes schr das Jahr 1817 ,inc«t
— wie folgt — statt:

am 26. W —,
am 26. Juli»
am 29. Oktober.

Meldungen zur Prüfung find an den Herrn Re»
gierungs -- und Geheimen Veterinärvrt Peters trt
Wiesbaden, Adelheiüstr. Nr . 88 , welcher der Vom
itzende der Kommissiv» ist, zu richten. Der Meldunß
ind beizufügen:
1. der Geburtsschein,
2. etwaige Zeugnisse über die erlangte rechnisch«

Ausbildung;
3.  eine Bescheinigung der Ortspoiizeihehdrd? über

den Aufenthalt wühreird der drei leiten Monat
vor der Meldung;

4. eine Grkkärung darüber , ob Und ormhenvenfallS
wann urvd wo der sich Ateloeirde sckzon einmal
erfolglos einer Huffchmiedeprüfnng unter»
zogen hast, und wie lange er nach diesem Zeit»
punste — was durch Zeugnisse nachtzw reisen rA
- - berufsniählg tä .ig genwsen ist;

5. die Prüfungsgebühr von 10 Magst nebst 5 Ms>
Pystbestülgeld.

Bei der Vorladung «um Prüsmrgstermin mir»
den Interessenten Zeü und Ort oer Prüfung mit«
geteilt werden.

Die Prüfungsordnung für Hufschmiede ist tnt
Regierungs -Amtsblatt von 1904, S . i 'e 496/ !)8 ind
im Frankfurter Amtsblatt von 1904 , Seite 443/44
abgedruckt.

Wiesbaden,  den 5. Januar 1917,.
Der Regierungspräsident-

I . V- : gsz>. v Gizhcki.

Wird hiermit verästentlicht!
Wiesbaden,  den 10 Januar 1917.

Tie Handwerkskammer:
Der Vorsitzende: Der Syndikus;

Carstens . Schröder.

vültzervcwrcchungm.
stSegweiserfürAnsicdelungsbeflis

sene — Landwirte , Landarbeiter im
Handwerker - . Von P , Hoffmann , Gräfl
Donglasscker Domänenbirektor a . D . in Karlsruhe.
Verlag der G - Brannschen Hosbuchdruckcrei. Preis
50 Pfennig.

Bekanntmachung.
Zur Deckung von Treibriemenbedars in k eine«

Umfang sind Air besserungslager errichtet . Do«
können Riemcnstücke zur ÄuSbeZerung von '->rcitn
riemcn entnommen werden. Ferner iverden me
Ausbesserungsiager die Sattler , soiveit VA sich M
Riemenreparaturen handelt , sowie die Brunneim
und Pumpenbauer mit Treibriemen ! er per orgen

Für unseren Bezirk kommt das Ansbcss rung ->
ager der ^ irmn Karl Buße, G . m. b . Sfc. Main -,stii

Betracht . Die genannten Au .be serirngs ager dürfe«
an vie Be.br .luchr Riemen, .ücke in einer ^, ahn .ä g>
bis M 1V2 Meter ohne Bezugsschein geben. Grö ..en
Bahnlängen können nur gegen Ausiveisschem VK
der Riemenfteigabestelle Berlin verabrolgt wer e»
Die Entnahme erfolgr nur 'gegen fv ortige AeM
lung des Betrages . ^ .

Wiesbaden,  den 30 . März 1917,
Die Handwerkskammer:

Ter Vorsitzende: Der Syndikus;
Carstens . Schröder.
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